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Vordruck A-4 (2 Seiten) ist bis zum 01.03.2026 für die 1. Bundesliga Frauen und Männer,
bis zum 02.05.2026 für die 2. Bundesligen Frauen und Männer
als digitaler Scan mit Unterschrift (PDF) zu senden an: lizenzierung@volleyball-bundesliga.de
Der Antrag ist auch von Lizenznehmern einzureichen, die an der Vorlizenzierung teilnehmen.
A. Vorbemerkungen

Gemäß Beschluss der Bundesligaversammlung 2024 wurde das Lizenzierungsverfahren ab der Saison 2025/26 neu gestaltet. Das bisherige „Anmeldeprinzip“, d.h. das Stellen eines jährlichen Lizenzantrags, wird durch das „Abmelde-/Rückmeldeprinzip“ ersetzt.
Mannschaften, die trotz sportlicher Qualifikation keine Lizenz für das neue Spieljahr anstreben, müssen eine Rückmeldung gemäß Ziffer 23.11 LST oder eine Abmeldung vornehmen. Eine Rückmeldung oder Abmeldung nach den Stichtagen ist mit einer Geldstrafe gemäß Tab. G-3.15 LST verbunden.
Lizenzstatut

23.11 
Rückmeldung

23.11.1 
Die Rückmeldung eines Lizenznehmers ist bis zum 01.03. (1. Bundesliga) bzw. 02.05. (2. Bundesliga) für das jeweils kommende Spieljahr kostenfrei unter Verwendung von Vordruck A-4 möglich. Die Rückmeldung bezeichnet den Verzicht eines Lizenznehmers, der kein sportlicher Absteiger ist und somit eine sportliche Qualifikation für das kommende Spieljahr erworben hat, auf diesen Startplatz und die Rückmeldung in eine niedrigere Spielklasse.
23.11.2 
Abweichend von Ziffer 23.11.1 kann ein Lizenznehmer der 1. Bundesliga Frauen, der gemäß Ziffer 3.1.2 mindestens fünf Spieljahre der 1. Bundesliga angehört hat, seine Mannschaft nur auf Antrag in eine niedrigere Lizenzliga rückmelden.
Ein Antrag auf Rückmeldung ist ausführlich zu begründen und bis zum 01.02. an die VBL-Geschäftsführung zu richten, die nach Anhörung der Arbeitskreise über den Antrag entscheidet. Im Antrag ist ausführlich darzulegen, warum der Lizenznehmer die Voraussetzungen für die Lizenzerteilung in der 1. Bundesliga nicht mehr erfüllen kann. Wird der Antrag durch die VBL-Geschäftsführung auf Rückmeldung in eine niedrigere Lizenzliga abgelehnt und verzichtet der Lizenznehmer auf einen Lizenzantrag für die 1. Bundesliga, erfolgt eine Rückstufung in die Dritte Liga.
Die VBL-Geschäftsführung kann die Zustimmung zu dem Antrag an zusätzliche Bedingungen/Auflagen binden.

B. Angaben zum Lizenznehmer und den aktuellen Spielklassen

	(Stamm-)Verein

	

	Kapital-/Personengesellschaft

	


	Spielklasse Frauen
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	 FORMCHECKBOX 
  1. Bundesliga
 FORMCHECKBOX 
  2. Bundesliga Pro     FORMCHECKBOX 
  2. Bundesliga N/S



	Spielklasse Männer
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	 FORMCHECKBOX 
  1. Bundesliga
 FORMCHECKBOX 
  2. Bundesliga N/S  




C. Abmeldung

 FORMCHECKBOX 
  
Der Lizenznehmer meldet seine Mannschaft zur Saison 2026/27 vollständig vom Spielbetrieb ab und verzichtet auf einen Startplatz in einer niedrigeren Spielklasse.
D. Rückmeldung

 FORMCHECKBOX 
  Der Lizenznehmer meldet seine Mannschaft zur Saison 2026/27 gemäß Ziffer 23.11 LST in eine tiefere Spielklasse zurück. Erfolgt die Rückmeldung oder -stufung über mehrere Spielklassen, wird dies in der Reihenfolge der Spielklassen gewertet. Vgl. 5.4.3 BSO.
	Spielklasse Frauen[image: image3.jpg]




	
 FORMCHECKBOX 
  2. Bundesliga Pro     FORMCHECKBOX 
  2. Bundesliga N/S        FORMCHECKBOX 
  DVV-/LV-Ligen*

	Spielklasse Männer[image: image4.jpg]




	
                                     FORMCHECKBOX 
  2. Bundesliga N/S        FORMCHECKBOX 
  DVV-/LV-Ligen*



* Sofern die Rückmeldung in eine DVV-Liga (Dritte Liga/Regionalliga) oder LV-Liga erfolgt, sind die zuständigen Spielwarte durch den Lizenznehmer gesondert und eigenständig zu informieren. Die VBL leitet diese Rückmeldung nicht weiter.
E. Unterschrift (Stamm-)Verein
Achten Sie darauf, dass die Vertretungsberechtigung der Unterschriftsleistenden aus dem aktuellen Vereinsregisterauszug
 hervorgeht. In den meisten Fällen kann ein Verein Vorgänge nur mit mehreren Vorstandsmitgliedern rechtswirksam unterzeichnen. Die Unterschriften sind in jedem Fall erforderlich, auch wenn der Verein nicht Lizenznehmer ist (3.2.1.3 LST).
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 Name in Druckbuchstaben
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 Funktion
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 Unterschrift / Stempel
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 Name in Druckbuchstaben
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 Funktion
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 Unterschrift 


F. Unterschrift Kapital-/Personengesellschaft
Achten Sie darauf, dass die Vertretungsberechtigung der Unterschriftsleistenden aus dem aktuellen Handelsregisterauszug1 hervorgeht. Die Unterschrift ist in jedem Fall erforderlich, wenn eine Kapital-/Personengesellschaft vorhanden ist, unabhängig davon, ob diese Lizenznehmer (3.2.1.3 LST), Beauftragte (3.2.1.2 LST) oder nur ein verbundenes Unternehmen ist.
	
	     
	Geschäftsführer
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 Name in Druckbuchstaben
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 Unterschrift/ Stempel
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� Abruf von Vereins- und Handelsregisterauskunft unter https://www.handelsregister.de/ 
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